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TPK-Reglement; Zusammenstellung gesetzliche Grundlagen 
 
Bundesgesetze und -verordnungen 
 
Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220) 
 
Art. 360a Mindestlöhne Voraussetzungen 
1 Werden innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, berufs- oder branchenübli-

chen Löhne wiederholt in missbräuchlicher Weise unterboten und liegt kein Gesamtar-
beitsvertrag mit Bestimmungen über Mindestlöhne vor, der allgemein verbindlich erklärt 
werden kann, so kann die zuständige Behörde zur Bekämpfung oder Verhinderung von 
Missbräuchen auf Antrag der tripartiten Kommission nach Artikel 360b einen befristeten 
Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach Regionen und gegebenenfalls Orten differenzier-
te Mindestlöhne vorsieht. 

2 Die Mindestlöhne dürfen weder dem Gesamtinteresse zuwiderlaufen noch die berechtigten 
Interessen anderer Branchen oder Bevölkerungskreise beeinträchtigen. Sie müssen den 
auf regionalen oder betrieblichen Verschiedenheiten beruhenden Minderheitsinteressen 
der betroffenen Branchen oder Berufe angemessen Rechnung tragen. 

 

Art. 360b Tripartite Kommissionen 
1 Der Bund und jeder Kanton setzen eine tripartite Kommission ein, die sich aus einer glei-

chen Zahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Vertretern des Staates zu-
sammensetzt. 

2 Bezüglich der Wahl ihrer Vertreter nach Absatz 1 steht den Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbänden ein Vorschlagsrecht zu. 

3 Die Kommissionen beobachten den Arbeitsmarkt. Stellen sie Missbräuche im Sinne von 
Artikel 360a Absatz 1 fest, so suchen sie in der Regel eine direkte Verständigung mit den 
betroffenen Arbeitgebern. Gelingt dies innert zwei Monaten nicht, so beantragen sie der 
zuständigen Behörde den Erlass eines Normalarbeitsvertrages, der für die betroffenen 
Branchen oder Berufe Mindestlöhne vorsieht. 

4 Ändert sich die Arbeitsmarktsituation in den betroffenen Branchen, so beantragt die tripar-
tite Kommission der zuständigen Behörde die Änderung oder die Aufhebung des Normal-
arbeitsvertrags. 

5 Um die ihnen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, haben die tripartiten Kommissionen 
in den Betrieben das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme in alle Dokumente, die für die 
Durchführung der Untersuchung notwendig sind. Im Streitfall entscheidet eine hierfür vom 
Bund beziehungsweise vom Kanton bezeichnete Behörde. 
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6 Die tripartiten Kommissionen können beim Bundesamt für Statistik auf Gesuch die für ihre 
Abklärungen notwendigen Personendaten beziehen, die in Firmen-Gesamtarbeitsverträ-
gen enthalten sind. 

 

Art. 360c Amtsgeheimnis 
1 Die Mitglieder der tripartiten Kommissionen unterstehen dem Amtsgeheimnis; sie sind ins-

besondere über betriebliche und private Angelegenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft 
zur Kenntnis gelangen, zur Verschwiegenheit gegenüber Drittpersonen verpflichtet. 

2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausscheiden aus der tripartiten 
Kommission bestehen. 

 

 

Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen 
vom 28. September 1956 (SR 221.215.311) [ugs. AVEG] 
 

Art. 1a, Allgemeinverbindlicherklärung bei Missbräuchen 

Stellt die tripartite Kommission nach Artikel 360b Obligationenrecht fest, dass in einer Bran-
che oder einem Beruf die orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne und Arbeitszeiten wie-
derholt in missbräuchlicher Weise unterboten werden, so kann sie mit Zustimmung der Ver-
tragsparteien die Allgemeinverbindlicherklärung der Bestimmungen über die minimale Ent-
löhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit sowie die paritätischen Kontrollen des für die 
betreffende Branche geltenden Gesamtarbeitsvertrags beantragen. 

 

 

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-
entschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) vom 25. Juni 1982 (SR 837.0) 
 

Art. 16 Zumutbare Arbeit 
1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich an-

nehmen. 
2 Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die: 

 a. den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeitsvertragli-
chen Bedingungen nicht entspricht; 

 b. nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten 
Rücksicht nimmt; 

 c. dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versi-
cherten nicht angemessen ist; 

 d. die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich erschwert, falls 
darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht; 

 e. in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeitsstreitigkeit 
nicht normal gearbeitet wird; 

 f. einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig 
macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine angemessene Unter-
kunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer entsprechenden Unterkunft seine 
Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen nicht ohne grössere Schwierigkeiten er-
füllen kann; 



 3 

 g. eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der garantierten 
Beschäftigung hinaus erfordert; 

 h. in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenommen hat, 
Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen vorzu-
nehmen; oder 

 i. dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des versicher-
ten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensationsleistungen nach 
Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der tripartiten Kommission kann das 
regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar 
erklären, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes be-
trägt. 

3 Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht anwend-
bar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher die Entlöhnung 
geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit sein müsste. 

3bis Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für Personen bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr. 

 

Art. 85 Kantonale Amtsstellen 
1 Die kantonalen Amtsstellen: 

 a. beraten die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen Arbeit zu vermitteln, allenfalls in 
Zusammenarbeit mit paritätischen oder von Trägerorganisationen geführten Stellen-
vermittlungsinstitutionen oder mit privaten Stellenvermittlern; sie sorgen innerhalb des 
ersten Monats kontrollierter Arbeitslosigkeit für eine umfassende Abklärung der Wie-
dereingliederungsmöglichkeiten des Versicherten; 

 b. klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit ihnen diese Aufgabe durch dieses Ge-
setz übertragen ist; 

 c. entscheiden über die Zumutbarkeit einer Arbeit, weisen den Versicherten zumutbare 
Arbeit zu und erteilen ihnen Weisungen nach Artikel 17 Absatz 3; 

 d. überprüfen die Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen; 

 e. entscheiden die Fälle, die ihnen von den Kassen nach den Artikeln 81 Absatz 2 und 95 
Absatz 3 unterbreitet werden; 

 f. führen die Kontrollvorschriften des Bundesrates durch; 

 g. stellen den Versicherten in den in Artikel 30 Absätze 2 und 4 vorgesehenen Fällen in 
der Anspruchsberechtigung ein und entscheiden über Abzüge vom Anspruch auf Kur-
zarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung (Art. 41 Abs. 5 und 50); 

 h. nehmen Stellung zu Gesuchen um Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen (Art. 
59c Abs. 3) und sorgen für ein bedarfsbezogenes und ausreichendes Angebot an sol-
chen Massnahmen; 

 i. üben die übrigen Befugnisse aus, die ihnen das Gesetz überträgt, insbesondere nach 
den Artikeln 36 Absatz 4, 45 Absatz 4 und 59c Absatz 2; 

 j. erstatten der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskommission periodisch Bericht 
über ihre Entscheide im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen; 

 k. legen nach den Weisungen der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskommission 
periodisch Rechnung ab über die Verwaltungskosten der kantonalen Amtsstelle, der 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Logistikstellen für arbeitsmarktliche 
Massnahmen. 

2 … 
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Art. 85d Tripartite Kommissionen 
1 Die tripartiten Kommissionen beraten die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und ertei-

len die Zustimmung nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe i. 
2 Die Kantone bezeichnen die für die einzelnen Regionalen Arbeitsvermittlungszentren zu-

ständigen tripartiten Kommissionen. Diese setzen sich jeweils aus gleich vielen Vertretern 
von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Arbeitsmarktbehörde zusammen. Je ein Vertre-
ter der öffentlichen Kasse und der kantonalen Berufsbildungsbehörde gehören der triparti-
ten Kommission mit beratender Stimme an. 

3 Die tripartiten Kommissionen haben das Recht, von den Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren über deren Tätigkeit informiert zu werden. 

4 Die Kantone können den tripartiten Kommissionen im Einverständnis mit den Sozialpart-
nern Aufgaben nach Artikel 85 übertragen. 

5 Die Vertreter der Sozialpartner in den tripartiten Kommissionen wirken in ihren Organisati-
onen darauf hin, dass diese zu einem ausreichenden Angebot an arbeitsmarktlichen 
Massnahmen beitragen. 

 

Art. 97a Datenbekanntgabe 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der 

Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes 
betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt geben: 

 a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durch-
führung dieses Gesetzes betrauten Organen, wenn die Daten für die Erfüllung der ih-
nen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

 b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Artikel 32 
Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt; 

 bbis Organen einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifizierung der 
Versichertennummer der AHV; 

 c. den für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer sowie den 
entsprechenden kantonalen Bestimmungen; 

 d. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992; 

 e. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung eines 
Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

 f. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 

 1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Rückfor-
derung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,  

 2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder erbrechtlichen 
Streitfalles erforderlich sind, 

 3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die Abklärung 
eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

 4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des SchKG, 

 5. Steuerbehörden, wenn die Daten für die Anwendung der Steuergesetze erforderlich 
sind. 
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 7. den Ausländerbehörden, wenn die Daten für den Vollzug des Bundesgesetzes vom 
16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer sowie zum Vollzug des 
Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Frei-
zügigkeit vom 21. Juni 1999 samt Anhängen und Protokollen sowie der dazugehöri-
gen schweizerischen Ausführungsgesetzgebung notwendig sind. 

2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erforderlichen Daten dürfen von den betroffenen 
Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden nach den Artikeln 11 und 12 des 
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit bekannt gegeben werden. 

2bis Die öffentlichen und privaten Arbeitslosenkassen dürfen an die Organe nach Artikel 7 des 
Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1999 über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer die für die Kontrolle der Einhaltung der minimalen Arbeits- und 
Lohnbedingungen erforderlichen Daten bekannt geben. 

3 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Gesetzes 
beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. Die Anonymi-
tät der Versicherten muss gewahrt bleiben. 

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte wie folgt 
bekannt gegeben werden: 

 a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden Inte-
resse entspricht; 

 b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat 
oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen 
als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. 

5 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden 
Zweck erforderlich sind. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der betroffenen 
Person. 

7 Die Datenbekanntgabe erfolgt in der Regel schriftlich und kostenlos. Der Bundesrat kann 
die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten erforderlich 
sind. 

 

Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz 
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Bun-
desgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) 
vom 8. Oktober 1999 (SR 823.20) [ugs. EntsG] 
 

Art. 7 Kontrolle 
1 Die Einhaltung der Anforderungen nach diesem Gesetz wird kontrolliert: 

 a. bezüglich der Bestimmungen eines allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsver-
trags: von den mit der Durchsetzung des Gesamtarbeitsvertrages betrauten paritäti-
schen Organen; 

 b. bezüglich der Bestimmungen eines Normalarbeitsvertrages über Minimallöhne im Sin-
ne von Artikel 360a OR: von den durch die Kantone oder den Bund eingesetzten tripar-
titen Kommissionen (Art. 360b OR); 

 c. bezüglich der Bestimmungen von Bundeserlassen: von den nach diesen Erlassen zu-
ständigen Behörden; 

 d. bezüglich der andern Bestimmungen: von den durch die Kantone bezeichneten Behör-
den. 
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2 Der Arbeitgeber muss den Organen nach Absatz 1 auf Verlangen alle Dokumente zustel-
len, welche die Einhaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen der entsandten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer belegen. Die Dokumente müssen in einer Amtssprache vor-
gelegt werden. 

3 Sind die notwendigen Dokumente nicht oder nicht mehr vorhanden, so hat der Arbeitgeber 
das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zu beweisen, sofern er nicht den Nachweis 
zu erbringen vermag, dass ihn am Verlust der Unterlagen kein Verschulden trifft. 

4 Der Arbeitgeber muss den Kontrollorganen jederzeit freien Zutritt zum Arbeitsplatz und 
den Verwaltungsräumen gewähren. 

4bis Sieht ein allgemein verbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag eine Regelung über die 
Auferlegung von Kontrollkosten vor, so gelten die entsprechenden Bestimmungen auch für 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden. In die-
sem Fall ist Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c nicht anwendbar. 

5 Bundesrat und Kantone regeln die Entschädigung der Organe, die mit der Kontrolle der 
Gesetzesanwendung betraut sind. 

 

Art. 7a Inspektoren 
1 Zur Erfüllung der Kontrollaufgaben nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b sowie der Beo-

bachtungsaufgaben der tripartiten Kommissionen nach Artikel 360b Absätze 3–5 OR müs-
sen die Kantone über eine ausreichende Zahl von Inspektoren verfügen. Sie können zur 
Erfüllung der Kontrollaufgaben nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a eine Zusammenarbeit 
mit den paritätischen Organen vorsehen. 

2 Die Zahl der Inspektoren nach Absatz 1 bestimmt sich insbesondere nach der Grösse und 
der Struktur des betreffenden Arbeitsmarkts. Die Inspektoren arbeiten nach Möglichkeit mit 
anderen Arbeitsmarktinspektoren zusammen. 

3 Der Bund übernimmt 50 Prozent der von den Inspektoren verursachten Lohnkosten. Das 
Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement oder das von ihm bezeichnete Bundesamt 
kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen treffen. 

4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

 

Art. 8 Zusammenarbeit 
1 Die Kontrollorgane nach Artikel 7 koordinieren ihre Tätigkeiten und arbeiten zusammen, 

soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig ist. 
2 Sie tauschen untereinander die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen aus. 
3 Die zuständigen Behörden können mit den Behörden anderer Länder zusammenarbeiten, 

um über die grenzüberschreitende Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern Informationen auszutauschen, die Verstösse gegen dieses Gesetz verhindern. 

4 Die Arbeitslosenkassen informieren die kantonalen tripartiten Kommissionen nach Artikel 
360b OR sowie die mit der Durchsetzung eines allgemeinverbindlich erklärten Gesamtar-
beitsvertrags betrauten paritätischen Organe über Feststellungen, die sie im Rahmen ihrer 
Tätigkeit machen und die Anhaltspunkte für eine Verletzung der orts- und berufsüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen sind. 

 

Art. 9 Sanktionen 
1 Die Kontrollorgane melden jeden Verstoss gegen dieses Gesetz der zuständigen kantona-

len Behörde. 
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2 Die zuständige kantonale Behörde nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d kann: 

 a. bei geringfügigen Verstössen gegen Artikel 2 und bei Verstössen gegen die Artikel 3 
und 6 eine Verwaltungsbusse bis 5000 Franken aussprechen; Artikel 7 des Verwal-
tungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 1974 ist anwendbar; 

 b. bei Verstössen gegen Artikel 2, die nicht geringfügig sind, bei Verstössen im Sinne von 
Artikel 12 Absatz 1 oder bei Nichtbezahlung rechtskräftiger Bussen dem betreffenden 
Arbeitgeber verbieten, während ein bis fünf Jahren in der Schweiz seine Dienste anzu-
bieten; 

 c. dem fehlbaren Arbeitgeber die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen. 
3 Die Behörde, die eine Sanktion ausspricht, stellt der zuständigen Bundesbehörde eine 

Kopie ihres Entscheides zu. Diese führt eine Liste der Arbeitgeber, die Gegenstand einer 
rechtskräftigen Sanktion gewesen sind. Diese Liste ist öffentlich. 

 

 

Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(EntsV) vom 21. Mai 2003 (SR 823.201) 
 

Art. 11 Aufgaben der tripartiten Kommissionen 
1 Die tripartiten Kommissionen haben mindestens die folgenden Aufgaben wahrzunehmen: 

 a. Sie beurteilen die vorhandenen Unterlagen, Informationen und Statistiken über Löhne 
und Arbeitszeiten; 

 b. Sie wirken bei der Feststellung der orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne mit; da-
zu gehört das Einholen der nötigen Informationen und Unterlagen beim Bund und Kan-
ton; 

 c. Sie beobachten den Arbeitsmarkt und stellen Missbräuche im Sinne von Artikel 360a 

Absatz 1 und 360b Absatz 3 des OR sowie von Artikel 1a des Bundesgesetzes vom 
28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträ-
gen fest; 

 d. Sie klären Einzelfälle ab und führen das Verständigungsverfahren gemäss Artikel 360b 

Absatz 3 des OR durch; 

 e. Sie stellen Antrag an Kanton oder Bund zum Erlass von Normalarbeitsverträgen und 
zur Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen sowie zur Aufhebung 
und Änderung entsprechender Erlasse; 

 f. Sie kontrollieren die Einhaltung der durch Normalarbeitsverträge erlassenen Mindest-
löhne gemäss Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes; 

 g. Sie arbeiten mit andern Kontrollorganen gemäss Artikel 8 Absätze 1 und 2 des Geset-
zes zusammen; 

 h. Sie melden Verstösse gemäss Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes; 

 i. Sie prüfen die Missbrauchs- und Umgehungsmöglichkeiten, wie Scheinselbständigkeit, 
Aufenthalte unter drei Monaten usw.; 

 j. Sie arbeiten mit dem Bund und den anderen Behörden zusammen; 

 k. Sie verfassen einen jährlichen Tätigkeitsbericht zuhanden der Direktion für Arbeit des 
SECO. 

2 Über die Arbeiten der tripartiten Kommission wird Protokoll geführt. 
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Kantonale Gesetze und Verordnungen 
 

Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegege-
setz) vom 20. September 1971 (SHR 172.200) 
 

Art. 2 Ausstand 
1 Behördemitglieder und Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltung haben in den Ausstand 

zu treten: 

 a) in eigener Sache; 

 b) in Angelegenheiten des Ehegatten, des Verlobten, des eingetragenen Partners, der 
Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie (Art. 20 und 21 ZGB), der Stiefeltern, 
der Stiefkinder und ihrer Ehegatten und eingetragenen Partner, der Geschwister und 
Halbgeschwister, ihrer Ehegatten, eingetragenen Partner und Kinder, von Onkeln und 
Tanten und ihren Kindern, der Schwiegereltern und Schwiegerkinder; 

 c) in Angelegenheit einer Person, zu der sie im Pflegeverhältnis stehen oder deren Vor-
mund, Beirat, Beistand oder Bevollmächtigter sie sind; 

 d) in Angelegenheiten, in denen sie selbst oder eine Partei aus begründeten Bedenken 
gegen ihre Unbefangenheit und Unparteilichkeit den Ausstand verlangen; 

 e) wenn sie schon in anderer Instanz oder in anderer amtlicher Stellung an der Behand-
lung der Sache teilgenommen oder als gerichtliche Zeugen oder Sachverständige aus-
gesagt haben. 

2 Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die vorgesetzte Behörde oder, wenn es 
sich um den Ausstand des Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter 
Ausschluss des Mitgliedes, dessen Ausstand streitig ist. 

 

 

Vollziehungsverordnung zu den Bundesgesetzen über die minimalen Arbeits- und 
Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und flankierende Massnahmen sowie über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwar-
zarbeit vom 13. April 2004 (SHR 823.201) [ugs. VVO-EntsG/BGSA] 
 

§ 2 Departement 

Das Volkswirtschaftsdepartement entscheidet über Streitigkeiten nach Art. 360b Abs. 5 des 
Obligationenrechts. 

 

§ 3 Tripartite Kommission 

Wahl, Zusammensetzung und Organisation der tripartiten Kommission richten sich nach den 
§§ 6 und 8 der Arbeitsvermittlungsverordnung. 

 

§ 4 Aufgaben und Reglemente 
1 Die tripartite Kommission nimmt die Umsetzung der ihr von der Bundesgesetzgebung auf-

erlegten Aufgaben wahr. Die tripartite Kommission nach Art. 360b OR und die durch Ge-
samtarbeitsverträge eingesetzten paritätischen Organe informieren das kantonale Ar-
beitsamt auch über Feststellungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit machen und die An-
haltspunkte für das Vorliegen von Schwarzarbeit sind. 
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2 Das kantonale Arbeitsamt und die tripartite Kommission tauschen die für den Vollzug des 
BGSA notwendigen Informationen und Unterlagen aus. 

3 Die tripartite Kommission hat bei der Definition der zu kontrollierenden Branchen beraten-
de Funktion. 

4 Die Behörden und Organisationen nach Art. 11 Abs. 1 BGSA melden dem kantonalen Ar-
beitsamt die erhobenen Gebühren und Bussenverfügungen. 

5 Die Verantwortung für den Inhalt übermittelter Daten sowie die Einhaltung des damit ver-
bundenen Datenschutzes und der Schweigepflicht liegt bei den ursprünglichen Datenliefe-
ranten. 

6 Das Volkswirtschaftsdepartement erlässt Reglemente, welche insbesondere die Arbeits-
weise des Kontrollorgans nach Art. 4 Abs. 1 BGSA und der tripartiten Kommission regeln 
sowie die Modalitäten der Entschädigungen nach Art. 9 EntsV bestimmen. 

 

 

Verordnung zum Arbeitslosenhilfegesetz vom 7. Oktober 1997 (SHR 837.101) 
 

§ 17 Tripartite Kommission 

Die Tripartite Kommission kann als Konsultativorgan beigezogen werden: 

 a) für den Erlass von Richtlinien; 

 b) bei grundsätzlichen oder schwierigen Entscheiden; 

 c) bei der Zuteilung der bewilligten Mittel gemäss Art. 21 des Gesetzes an kollektive 
Massnahmen gemäss Art. 4 oder an Anstellungsprogramme gemäss Art. 5 des Geset-
zes; 

 d) bei kollektiven Massnahmen, die Kosten von mehr als 50’000 Franken verursachen; 

 e) bei der Festlegung der Voraussetzungen, der Art und des Umfangs sowie der Bedin-
gungen bei Anstellungsprogrammen; 

 f) beim Entscheid, welche Anstellungsprogramme in welchem Umfange unterstützt wer-
den. 

 

 

Arbeitsvermittlungsverordnung vom 16. Januar 1996 (SHR 837.201) 
 

§ 6 Wahl und Zusammensetzung 
1 Der Regierungsrat wählt auf die ordentliche Amtsdauer eine aus elf Mitgliedern bestehen-

de tripartite Kommission sowie je eine Stellvertretung. 
2 Der Kommission gehören je drei Vertreterinnen oder Vertreter von Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmerorganisationen und des kantonalen Arbeitsamtes an. Je eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der kantonalen Arbeitslosenkasse sowie des kantonalen Berufsbildungsam-
tes ist Mitglied mit beratender Stimme. 

3 Sofern es für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist, kann die Kommission sachkundi-
ge Personen beiziehen und anhören. Diese haben kein Stimmrecht. 
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§ 7 Aufgaben 
1 Die Kommission berät das regionale Arbeitsvermittlungszentrum und erteilt die Zustim-

mung nach Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG. 
2 Das Volkswirtschaftsdepartement kann der Kommission im Einverständnis mit den Sozial-

partnern weitere Aufgaben nach Art. 85 AVIG übertragen. 
3 Die Kommission erstattet der Ausgleichsstelle des Bundes einmal jährlich Bericht über ihre 

Tätigkeit. 

 

§ 8 Organisation 
1 Die Kommission tritt mindestens zweimal pro Jahr zusammen. 
2 Eine Vertreterin oder ein Vertreter des kantonalen Arbeitsamtes führt dabei den Vorsitz. 
3 Das kantonale Arbeitsamt führt das Sekretariat und erstellt die Protokolle. 
4 Die Kommission fällt ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr der Anwesenden. Bei Stimmen-

gleichheit hat die oder der Vorsitzende den Stichentscheid. 
5 Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens je zwei stimmberechtigte Mitglieder 

bzw. Stellvertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie des kantonalen 
Arbeitsamtes anwesend sind. 

6 Beschlüsse können in dringenden Fällen auf schriftlichem Weg gefasst werden. Solche 
Beschlüsse erfordern die Zustimmung von zwei Dritteln aller stimmberechtigter Mitglieder. 

7 Die Kommissionsmitglieder haben über ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Still-
schweigen zu bewahren. Soweit keine privaten oder öffentlichen Interessen entgegenste-
hen, kann die oder der Vorsitzende Ausnahmen gestatten. 

 

 

Arbeitsamt Kanton Schaffhausen 
 
 
 
Andreas Vögeli 
 
 


